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Die Sache mit der Entfristung steht ziemlich weit unten (letzter Punkt bei den
dienstrechtlichen Maßnahmen)

Allerdings sollte man auf einen Punkt hinweisen. Direkt mit dem Bachelor eine feste
Stelle klingt verlockend. Allerdings ist diese Laufbahn tot. Ihr werdet damit nicht
verbeamtet und Beförderungsstellen etc. bleiben Euch verwehrt. Wer hingegen sich
doch noch aufrappen kann den Master zu machen, dem eröffnet sich der Weg der
OBAS, die dem zweiten Staatsexamen entspricht. Guckt mal in die Tabellen:

Eg 11 vs. A13 (Im Endausbau 2026) da gibt es leichte Unterschiede, mit denen man
u.U. sogar ein Haus bauen kann.

Bei uns geht es darum, dass wir Vertretungskräfte mit zweitem Staatsexamen haben, die sich
gerne entfristen lassen würden. Aber da der Erlass nicht für Sek Ii Schulen gilt, ist das wohl
schwieriger.
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